
 

 

 

Geänderte Voraussetzungen für die Notbetreuung an der 

Alemannenschule und den Kitas der Gemeinde ab 27.04.2020 

 

Liebe Eltern, 

 

nachdem ab dem 20.04.2020 einige Lockerrungen der Corona-Verordnung in 

Baden Württemberg in Kraft getreten sind, hat das Kultusministerium neue 

Voraussetzung für die Aufnahme in die Notbetreuung beschlossen. Der reguläre 

Kita- und Grundschulbetrieb bleibt aber weiterhin untersagt! 

 

Neu ist ab dem 27.04.2020, dass zusätzlich zu den sog. Berufen der kritischen 

Infrastruktur weitere Kinder in der Notbetreuung aufgenommen werden können. 

 

Die Gemeinde und die Alemannenschule können Ihnen unter diesen 

Voraussetzungen eine Notbetreuung ab dem 27.04.2020 anbieten: 

 

1. Ihr Kind besucht die Alemannenschule oder eine Kindertageseinrichtung 

in der Gemeinde Hartheim am Rhein. 

 

2. Beide Erziehungsberechtige bzw. der/die Alleinerziehende arbeiten in  

einem Beruf der kritischen Infrastruktur oder in einem präsenzpflichtigen 

Beruf und werden von Ihrem Arbeitgeber unabkömmlich gestellt.  

 

3. Ihnen ist es nicht möglich, Ihr Kind anderweitig betreuen zu lassen. Hinweis: 

Kinder sollten nicht von Senioren betreut werden, da diese durch die 

Krankheit COVID-19 besonders gefährdet sind. 

 

4. Das von Ihnen angemeldete Kind hat sich in den letzten 14 Tagen nicht im 

Ausland aufgehalten (vgl. die Corona-Verordnung Einreise-Quarantäne 

des Sozialministeriums BW). 

 

5. Das von Ihnen angemeldete Kind hat in den letzten 14 Tagen keinen 

Kontakt zu einer Person gehabt, bei der eine SARS-CoV-2-Infektion 

festgestellt wurde. 

 

6. Das angemeldete Kind weist keine Erkältungssymptome oder erhöhte 

Temperatur auf. 

 

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir diese Regeln für die Sicherheit aller Bürger 

nach wie vor streng auslegen und grundsätzlich keine Ausnahmen zulassen 

werden!  

 

Wenn Sie alle aufgeführten Kriterien erfüllen, können Sie Ihr Kind mit dem 

beiliegenden Formular zur Notbetreuung anmelden. 

 



Das Anmeldeformular kann auf den Internetauftritten der Alemannenschule und 

der Gemeinde heruntergeladen werden. 

 

Bitte lassen Sie das ausgefüllte Formular der Gemeindeverwaltung per Post oder 

E-Mail an gemeinde@hartheim.de zukommen. Wir benötigen mindestens zwei 

Werktage Vorlaufzeit bis zur Aufnahme in der Notbetreuung. 

 

Die Gemeindeverwaltung wird Ihre Anmeldung prüfen und Ihnen mitteilen, ob 

Ihr Kind zur Notbetreuung zugelassen wird. Bitte geben Sie deshalb unbedingt im 

Formular Ihre Kontaktdaten an.  

 

Die Notbetreuung wird in der Zeit zwischen 07:15 Uhr bis 16:30 Uhr angeboten.  

Grundsätzlich können nur die bisher vereinbarten Betreuungszeiten 

(Ganztagesbetreuung, verlängerte Öffnungszeiten usw.) in Anspruch 

genommen werden. 

 

Für die Kinder der Kitas findet die Betreuung ab dem 27.04.2020 wieder jeweils in 

der regulär genutzten Kindertagesstätte statt. 

 

Da wir in den Notgruppen kein Catering anbieten können, müssen die Kinder ihr 

Vesper und Ihre Getränke selbst mitbringen. Aus hygienischen Gründen können 

Mahlzeiten in der Notbetreuung nicht erwärmt werden. 

 

Da die Notbetreuung zum Schutz der Kinder und der Betreuungskräfte vor 

Infektionen nur in erheblich verkleinerten Gruppen möglich ist könnten die 

Betreuungskapazitäten eventuell nicht ausreichen. In diesem Fall haben Kinder 

Vorrang, bei denen ein Elternteil in der kritischen Infrastruktur arbeitet und 

unabkömmlich ist sowie Kinder, deren Kindeswohl gefährdet ist und Kinder, die 

im Haushalt einer bzw. eines Alleinerziehenden leben. 

 

Bitte beachten sie, dass die Vorlage einer Unabkömmlichkeitsbescheinigung 

von ihrem Arbeitgeber dringend erforderlich ist. Bei selbstständigen oder 

freiberuflichen Tätigkeiten genügt eine Eigenbescheinigung. Weiterhin ist die 

Vorlage einer Erklärung beider Erziehungsberechtigten oder von der oder dem 

Alleinerziehenden notwendig, in der bestätigt wird, dass eine familiäre oder 

anderweitige Betreuung nicht möglich ist. 

 

Wir müssen alle gemeinsam versuchen, die Ausbreitung des Virus weiterhin zu 

verlangsamen. Deshalb hoffen wir auf Ihr Verständnis für die genannten 

Regelungen. 

Bleiben Sie gesund! 

 

 

Herzliche Grüße 

 

Stefan Ostermaier     Alexandra Hoffmann 

Bürgermeister     Schulleitung  



Anmeldung zur Notbetreuung 

 
Name des Kindes: ________________________ Geb. Datum: _______________               

Einrichtung  
 Alemannenschule Klasse:___________________ 

 Kita Klötzle Kita-Gruppe:_____________ 

 Kita St. Martin Kita-Gruppe:_____________ 

 Kita Bremgarten Kita-Gruppe:_____________ 
 

Bitte beantworten Sie alle Fragen, nur dann können wir Ihr Kind zur Notbetreuung 

zulassen! 

 

Angaben zu den Erziehungsberechtigten 

Erziehungsberechtigter A 

Name,Vorname:  

Anschrift:  

E-Mail und Telefon:  

 

Bitte auswählen 

 in der kritischen Infrastruktur tätig  aus schwerwiegendem Grund an 

der Betreuung gehindert / 

präsenzpflichtiger Arbeitsplatz  

Arbeitgeber:    Grund:  

Tätigkeit:     

  

Erziehungsberechtigter B 

Name,Vorname:  

Anschrift:  

E-Mail und Telefon:  

 

Bitte auswählen 

 in der kritischen Infrastruktur tätig  aus schwerwiegendem Grund an 

der Betreuung gehindert / 

präsenzpflichtiger Arbeitsplatz 

Arbeitgeber:    Grund:  

Tätigkeit:     

 

  



Wir sind auf die Notbetreuung angewiesen und können privat keine 

anderweitige Betreuung organisieren.      

 

Mein Kind hat sich in den letzten 14 Tagen im Ausland aufgehalten.   

            

 

Mein Kind hat in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer Person gehabt, bei der 

eine SARS-CoV-2-Infektion festgestellt wurde.     

 

Mein Kind weist keine Erkältungssymptome oder erhöhte Temperatur auf.  

            

 

Bitte tragen Sie verbindlich ein, ab wann und an welchen Wochentagen Sie auf 

die Notbetreuung angewiesen sind.  

 

Betreuung erforderlich ab (Datum):__________________________ 

 

montags von _____ bis_____ Uhr dienstags von _____ bis_____ Uhr 

mittwochs von _____ bis_____ Uhr donnerstags von _____ bis_____ Uhr 

freitags von _____ bis_____ Uhr 

 

Nur für Schüler der Alemannenschule: 

Wir sind auf einen Bustransfer aus den Ortsteilen angewiesen    

(Abfahrt in Feldkirch um 7:30 Uhr, Abfahrt in Bremgarten um 7:35 Uhr) 

Rückfahrt ab Schule:   12:20 Uhr     13:15 Uhr 

 

Abweichende Fahrtzeiten müssen selbstständig organisiert werden ! 

 

Sie bestätigen mit Ihrer Unterschrift die Richtigkeit und Vollständigkeit der 

obenstehenden gemachten Angaben. 

 

Bitte fügen Sie einen geeigneten Nachweis (Unabkömmlichkeitsbescheinigung) 

des /der Arbeitgeber bei (falls Sie nicht in einer kritischen Infrastruktur arbeiten) 

 

Erklärung gemäß EU-Datenschutz-Grundverordnung 

Die im Anmeldeformular angegebenen personenbezogenen Daten, die allein 

zum Zwecke der Anmeldung bei der Notfallbetreuung notwendig und 

erforderlich sind, werden zum Anmeldeverfahren erhoben. 

 

Für jede darüberhinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und 

die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung 

des Betroffenen. 

 

_______________________________                   _______________________________ 

Ort, Datum       Erziehungsberechtigte/r A 

 

_______________________________                   _______________________________ 

Ort, Datum       Erziehungsberechtigte/r B 


